
 
 
 

23.   Bettenauer-Weiher-Schiessen  2022 
 
 

 
Allgemeine Bestimmungen        Schiessplan    300 Meter 
 
 
Schiessplatz : Schiessstand „Weiher“ in 9242 Oberuzwil 
 (Orientierungsplan unter www.sgoo.ch) 
 
 12 Scheiben Sius SA 9004 
 
Schiesszeiten : Freitag,  17. Juni 2022  16.00 - 19.30 
 Samstag, 18. Juni 2022 08.30 - 12.00  
 Samstag,  25. Juni 2022 08.30 - 12.00 13.30 - 16.00  
 Sonntag, 26. Juni 2022 08.30 - 12.00  
 
Standblattausgabe: Jeweils 30 Min. vor Schiessbeginn bzw. Schiessende 
 
Anmeldungen : Bis 10. Mai 2022 an: 
  Standgemeinschaft Oberrindal / Oberuzwil, z. Hd. 

 Heiri Schweizer, Ghürststrasse 5, 9242 Oberuzwil oder per 
E-Mail an: schweizerheiri@bluewin.ch 

 
 Teilnahmeberechtigt sind alle dem SSV angeschlossenen 
 Vereine und deren lizenzierte Mitglieder 
 
Verbandsabgaben: Der Veranstalter rechnet einmal pro Teilnehmer folgende 
 Gebühren gegenüber seinem Verband ab. Diese sind in den 
 Teilnahmegebühren enthalten: 
 SSV CHF 1.00 
 KSV CHF 0.50 
 NW Beitrag an Labelstandorte CHF 0.50 

 



Munition: Es darf nur Munition verschossen werden, die auf dem 
 Schiessplatz vom Organisator abgegeben wird. 
 Leere Hülsen verbleiben im Eigentum des Veranstalters 
 
Stichreihenfolge : Diese kann frei gewählt werden. 
 
Warnerdienst: Der Warnerdienst wird durch den Veranstalter organisiert 
 
Versicherung: Schützen und Funktionäre sind nach den Bestimmungen der 
 USS versichert 
 
Absenden: Es findet kein Absenden statt. 
 Rangliste unter: www.sgoo.ch oder www.schuetzenportal.ch 
 
Bestimmungen:  Es dürfen keine Gewehrtaschen ins Schützenhaus ge- 
  nommen werden. Das Programm kann nur mit einem Ver- 
  ein geschossen werden. Ueber allfällige Differenzen ent- 
  scheidet das OK endgültig. Jeder Teilnehmer anerkennt 
  die Bestimmungen des Schiessplanes. Gewehr- und Lade- 
  störungen gehen zu Lasten des Schützen, ausgenommen 
  Materialbruch. 
 
Schiessordnung:  Für alle im Schiessplan nicht enthaltenen Bestimmungen 
  gelten die allgemein gültigen Regeln für sportliches 
  Schiessen (RSpS) des SSV. 
 
Haftung:  Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Gewehre und 
  Gegenstände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Vereinswettkampf 
 
(Das Resultat zählt nicht für die Vereinskonkurrenz SSV resp. nicht für die Kategorien-Einteilung SSV) 
 
Teilnahmeberechtigt: Alle Vereine, die dem SSV angeschlossen sind 
 
Sportgeräte: Alle Sportgeräte gemäss SSV 
 
Trefferfeld: Scheibe A-10 
 
Schusszahl: 12 
 
Schussfolgen:   2  Probe obligatorisch 

10 Schuss Einzelfeuer 
 
Stellungen: Standardgewehre liegend frei    
 Freigewehre nicht liegend 
 Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 
 Karabiner liegend frei, aufgelegt oder ab Zweibeinstütze 
 
Stellungser- Veteranen können mit Freigewehren liegend frei schiessen. 
leichterungen: Seniorveteranen können mit Frei- und Standardgewehren 
 aufgelegt schiessen. 
 
 
Achtung: Magazine erst in der Feuerlinie einsetzen!!!!! 
 
Kategorieneinteilung: A: Standardgewehr und Freigewehr 
 D: Sturmgewehr 57/03, Karabiner 
 E: Sturmgewehr 90, Sturmgewehr 57/02 
 
Altersstufen : Junioren U17   2006 - 2012 
 Junioren U21  2002 - 2005 
 Elite    1977 - 2001 
 Senioren   1963 - 1976 
 Veteranen   1953 - 1962 
 Seniorveteranen  1952 und älter 
 
Vereinsdoppel: Keiner 
 
Teilnahmekosten: Fr. 22.00  

 (Kontrollgeld Fr. 15.40, Munition Fr. 4.20, Umweltabgabe Fr. 2.40)  

 Fr. 15.00 für Junioren 
 (Kontrollgeld Fr. 8.40, Munition Fr. 4.20, Umweltabgabe Fr.2.40)  
 
 

 



 
Auszeichnungen: Naturalgabe oder Kranzkarte des SG KSV zu Fr. 10.— 
 
 Mindestpunktzahlen E/S       V/-U21     SV/-U17 
 
 Standard-Freigewehre 90  88  87 
 Sturmgewehre 57-03 86  84  83 
 Stgw 90, Stgw 57-02 
 Karabiner   84  82  81 
 
Spezial-Gaben: Gabe im Wert von Fr. 100.-- an Festsieger Vereinsstich 
 Gabe im Wert von je Fr. 50.—an: 
 Bester V/SV Vereinsstich Kat. Sport und Ordonnanz 
 Bester –U17/-U21 Vereinsstich Kat. Sport und Ordonnanz 
 Ein Schütze hat nur Anspruch auf eine Gabe. 
 Es hat nur ein Schütze Anspruch auf eine solche Gabe, 
 wenn dessen Verein im Vereinsstich rangiert ist. 
 
Vereinsresultate: Gemäss Reglement Vereinswettkampf (Vereins WK) 

  
Pflichtresultate: Als Pflichtresultate zählen 50 Prozent der gesamten 

Teilnehmerzahl, im Minimum die Anzahl 
Mindestpflichtresultate der entsprechenden Kategorie. 
Bruchteile werden nicht berücksichtigt. 

 
Mindestpflichtresultate: 1. Kategorie:  12 Resultate 
 2. Kategorie:  10 Resultate 
 3. Kategorie:    8 Resultate 
 4. Kategorie:    6 Resultate 
 
Nichtpflichtresultate: Die, die Pflichtresultate übersteigende Anzahl Resultate wer- 
 den als Nichtpflichtresultate bezeichnet. 
 
Berechnung der  Zur Ermittlung des Vereinsresultates werden die besten Ein- 
Resultate: zelresultate des Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, 
 mit welchem Sportgerät sie erzielt wurden. 
 Berechnung: 

 Summe der Pflichtresultate geteilt durch die Anzahl 
Pflichtresultate plus zwei Prozent der Summe aller 
Nichtpflichtresultate geteilt durch die Anzahl Pflichtresultate. 
Die Berechnung erfolgt auf drei Dezimalstellen, danach wird 
abgerundet. Bei Gleichheit entscheidet die grössere 
Teilnehmerzahl, anschliessend die besseren Einzelresultate. 

 
Rangierung: Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Be- 
 rechnung des Vereinsresultates erreichen, werden rangiert. 
 
Bestimmungen: Während dem Anlass nicht bezogene Einzelauszeichnungen 
 verfallen zu Gunsten des Veranstalters. 
 

 



 

Auszahlungsstich 
 
Teilnehmer : Nur für Teilnehmer des Vereinswettkampfes  
 
Trefferfeld : Scheibe A-100 
 
Schusszahl: 4 Schuss Einzelfeuer 
 
Sportgeräte/Stellung: Wie Vereinsstich 
 
Auszeichnung: Keine 
 
Teilnahmekosten : Fr.  10.00   
 (Doppelgeld Fr. 7.80, Munition Fr. 1.40, Schussgeld Fr. 0.80)  
  

  
Auszahlung : sofortige Barauszahlung, nach Kategorien getrennt 
 
 Punkte :  Kat. A  Kat. D Kat. E    
  
 391 - 400  Fr.  50.-  Fr.   60.- Fr. 60.-  
 381 - 390  Fr.  28.-  Fr.   30.- Fr. 34.- 
 371 - 380  Fr.  15.-  Fr.   18.- Fr. 23.- 
 361 - 370   Fr.  11.-  Fr.   14.- Fr. 17.- 
 351 - 360  Fr.    7.-  Fr.     9.- Fr. 12.- 
 341 - 350  Fr.    5.-  Fr.     6.- Fr.   8.- 
 331 - 340  Fr.    3.-  Fr.     4.- Fr.   6.- 
 321 - 330     Fr.   4.-  
 
Nachzahlungen: Erreicht die sofortige Barauszahlung nicht 60 % der 
 Netto-Doppeleinnahmen, wird der Differenzbetrag dem 
 Vereinswettkampf zugewiesen. 
 
Bestimmungen: Während dem Anlass nicht bezogene Einzelauszeich- 
 nungen verfallen zugunsten des Veranstalters. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Genehmigung 
 
 
Für die Standgemeinschaft   Oberrindal / Oberuzwil : 
 
 
Der Präsident   Der Sekretär 
Militärschützenverein   Schützengesellschaft 
Oberrindal   Oberuzwil 
 
Lukas Demmel   Heiri Schweizer 
 
 
 
 
 
Schiessplan genehmigt:   Kirchberg, 5. November 2021 
 
 
   St. Gallischer Kantonalschützenverband  
   Geschäftsstelle:  
   Ursula Schönenberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


